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Diese Anforderungen gelten für Unterkünfte innerhalb oder außerhalb des Geländes eines 
Betriebes oder einer Baustelle, die den Beschäftigten durch die Arbeitgeberin bzw. den 
Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch Dritte entgeltlich oder unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden und von mehreren Beschäftigten und insgesamt von mindestens vier 
Personen gemeinschaftlich genutzt werden. 
 
Bereitstellung, wenn: 
• es aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit oder aus Gründen der 

menschengerechten Gestaltung der Arbeit erforderlich ist, 
• die Bereitstellung der Unterkünfte wegen der Abgelegenheit der Arbeitsstätte, der Art der 

auszuübenden Tätigkeiten oder der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Personen 
erforderlich ist, 

• wenn Unterkünfte den Beschäftigten im Zusammenhang mit der Anwerbung oder 
Entsendung zur zeitlich befristeten Erbringung einer vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung 
die Bereitstellung oder Vermittlung einer Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in 
Aussicht gestellt wird und zu erwarten ist, dass der Beschäftigte die Verpflichtung zur 
Erbringung seiner Arbeitsleistung anderenfalls nicht eingehen würde. 
 

Anforderungen 
 
Unterkünfte müssen entsprechend ihrer Belegungszahl und der Dauer der Unterbringung 
ausgestattet sein mit:  
• Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schränken, Tischen, Stühlen), 
• Essbereich, 
• Sanitäreinrichtungen. 
Wird die Unterkunft von Männern und Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der Zuteilung der 
Räume zu berücksichtigen. 
 
Dokumentationspflicht 
 
Die Arbeitgeberin und der Arbeitgeber hat die Unterbringung von Beschäftigten in 
Gemeinschaftsunterkünften zu dokumentieren. In diese sind anzugeben:  
1.  die Adressen der Gemeinschaftsunterkünfte, 
2.  die Unterbringungskapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte,  
3.  die Zuordnung der untergebrachten Beschäftigten zu den Gemeinschaftsunterkünften und 
4.  der zugehörige Zeitraum der Unterbringung der jeweiligen Beschäftigten. 
Die Dokumentation muss ab Beginn der Bereitstellung der Gemeinschaftsunterkünfte am Ort der 
Leistungserbringung verfügbar sein. Die Dokumentation ist nach Beendigung der Unterbringung 
vier Wochen aufzubewahren. 

Anforderungen an 
Gemeinschaftsunterkünfte 
  

  
 


